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Kopiergerät Grundschule Irsee

Sonstiges - Informationen





 B:

Der Marktgemeinderat des Marktes Irsee nimmt die zum Verfahren eingegangenen Stellungnahmen
zur Kenntnis und beschließt in der öffentlichen Sitzung am 27.01.2026 die im Entwurf zur Kenntnis
gebrachten getroffenen Abwägungen.
Der Abwägungstext ist Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:
 
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 1
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 12

 

 

Aufteilung der Planung mit Umbenennung, Beratung des Entwurfes und
Billigungsbeschluss
für den Planungsteil des Bebauungsplanes „Marktstraße, 1. Änderung und
Erweiterung“

 

Sachvortrag:
 

 erläutert die Planzeichnung und die bereits in letzter Sitzung besprochenen
Baugrenzenanpassung/-erweiterung an der alten Hofstelle sowie am südlichen Gebäude
 
Beschluss:

Der Marktgemeinderat des Marktes Irsee beschließt in der öffentlichen Sitzung am 27.01.2026 die
Umbenennung des Bebauungsplanes (östlicher Teil) zu Bebauungsplan Nr. 1 "Marktstraße, 1.
Änderung und Erweiterung" mit dem Geltungsbereich der Grundstücke bzw. Teilflächen (TF) der
Grundstücke mit den Fl. Nrn. 33 (TF), 34/1, 34/2 (TF), 39/14 (TF Verkehrsfläche Am Forstanger), 39/23
(TF) sowie 387, alle Gemarkung Irsee. Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 0,63 ha auf.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss:
 
Nach eingehender Beratung wird der vorgelegte Entwurf zur Auslegung gebilligt. Zuvor sind die
Baugrenzen wie bereits in letzter Sitzung besprochen anzupassen: das Baufenster um die alte
Hofstelle ist ohne Aussparung darzustellen und am südlichen Gebäude soll durch das Baufenster der
Anbau eines Wintergartens ermöglicht werde.
Neue Fassung:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Marktgemeinderat einigt sich darauf in der Satzung den §9 (Erhaltungssatzung) zu belassen,
jedoch den Wortlaut anzupassen, um deutlich darzustellen, dass sich dieser nur auf den historischen
Teil des Gebäudes Nr. 26 (mittlerer Teil) bezieht.
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Beteiligungsverfahren durch Veröffentlichung nach § 3 Abs. 2
und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a BauGB zu veranlassen

Abstimmungsergebnis:
 
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 1



TOP 04:

Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 12

 

 

Beratung und Beschlussfassung über den Bauantrag Neubau Einfamilienhaus mit
Garage
Eichenweg 25/Baugebiet Eichenweg Süd/Bauplatz Nr. 10

 

Sachvortrag:
 
Der Bauantrag, wie über das Landratsamt Ostallgäu - Bauamt - zur Stellungnahme eingereicht wird
eingehend beraten.
Es sind mehrere Anträge auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes notwendig.
 
A) Die Dacheindeckung erfolgt nicht in Brauner Farbe (§6 Nr. 3 der Satzung)
 
Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan sind für die Dacheindeckung braune Dachziegel
vorgeschrieben.
Es wird beantragt, hiervon abzuweichen und stattdessen anthrazitfarbene Dachziegel auszuführen
 
Die Begründung des Planers wird zur Kenntnis gebracht.
Der Marktgemeinderat kann dieser jedoch nicht zustimmen und fordert eine rote
Dachziegeleindeckung.
Der Marktgemeinderat hat lediglich in Fällen von in die Dachhaut integrierten PV-Modulen einer
Eindeckung in schwarz/dunklem anthrazit zugestimmt.
 
 
B) Der Balkon soll entgegen § 6 Nr. 8 der Satzung auf der Giebelseite errichtet werden.
 
Im Bebauungsplan ist vorgesehen, dass Balkone an der Traufseite der Gebäude anzuordnen sind.
Es wird beantragt, den Balkon abweichend davon an der nördlichen Giebelseite des Gebäudes
anzuordnen
und diesen über nahezu die gesamte Gebäudebreite auszuführen.
 
Die Begründung des Planers wird zur Kenntnis gebracht.
Der Marktgemeinderat kann dieser Begründung zustimmen.
 
 
C) Die geplante Garage überschreitet die im Bebauungsplan festgesetzte maximal zulässige Größe.
Statt der festgesetzten maximale Breite von 4,00m und Tiefe von 6,00m, wurde die Garage auf
5,885m und 7,24m vergrößert.

Die Begründung des Planers wird zur Kenntnis gebracht. Der Marktgemeinderat kann dem jedoch
nicht zustimmen da der sehr massive Baukörper störend im Straßenbild wirkt. Die Baugrenze wird
überschritten und der Marktgemeinderat sieht es daher zwingend notwendig, den Hinterlieger auf
Fl.Nr. 132/11 (Altbestand) wegen Beeinträchtigung dessen Sichtachse am Verfahren zu beteiligen.

D) Grundflächenzahl wir um 0,03 überschritten.

Die Begründung wird zur Kenntnis gebracht und beraten. Das Gremium sieht die Überschreitung
nicht als geringfügig an.
 
Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag:
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Beratung und Beschlussfassung zur Angleichung (Erhöhung) der Abwassergebühren
ab 01.04.2026

 

Sachvortrag:
 
1.Bgm. Lieb erläutert zunächst die Kosten die zusätzlich zur allgemeinen Preissteigerung zu einer
Erhöhung der kalkulierten Kosten Abwassergebühr führten
-Stromkosten
-Wasserrechtsverfahren für Kläranlage
-Einbau Messstation Vorfluter für Kläranlage
 
Die Verwaltung/Kämmerei schlägt aufgrund der Unterdeckung (Defizit 2025) von 83.110,13 €
eine Erhöhung der Einleitungsgebühren für Abwasser von 2,20 € auf 3,08 € ab 01.04.2026 vor.
Diese könnte ab 2027 auch wieder gesenkt werden.

Beschluss:
 
Der Marktgemeinderat beschließt die Änderung der Einleitungsgebühr für Abwasser zum 01.04.2026
von derzeit 2,20 € auf 3,08 €.
Die Satzung soll entsprechend angepasst werden.

Abstimmungsergebnis:
 
Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 12

 

 

Vorberatung Investitionshaushalt 2026  

Sachvortrag:
 
Die bereits als Entwurf vorliegende Liste wird dem MGR zur Kenntnis gebracht, beraten und
ergänzt.
Die aktualisierte Liste erhalten die Gremiumsmitglieder mit der Bitte, diese evtl. noch weiter zu
ergänzen.
 

 
 

Sonstiges - Korrektur TOP 10 vom 09.12.2025
Kopiergerät Grundschule Irsee

 

Sachvortrag:
 
3. Bgm.in Städele stellt den Leasing-Vertrag für das Kopiergerät in der Josef-Guggenmos-
Grundschule nochmals vor.
Das Angebot wurde in der Sitzung am 09.12.2025 nicht korrekt erläutert.






